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Hygienekonzept Mitgliederversammlung des IGEL e.V. 
28.09.2021 in der Aula der Grundschule Waldalgesheim 

 
 
Grundlage des Hygienekonzepts stellt die 26. Corona-Bekämpfungsverordnung Rhein-Pfalz 

vom 8. September 2021 dar. 

 

- Im Eingangsbereich wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

- Die geltenden Hygiene-Hinweise werden gut sichtbar angebracht. 

- Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus 

(Quarantäne) unterliegen oder die typische Symptome einer Covid19-Erkrankung 

aufweisen (Atemnot, Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder 

Geruchssinns), dürfen an der Versammlung nicht teilnehmen. 

- Der Vereinsvorstand führt eine Eingangskontrolle durch: 

o Es erfolgt eine Datenerfassung der Besucher per LUCA-App oder durch Ausfüllen 

eines Formulars. 

o Jeder Besucher muss den Nachweis erbringen, ob geimpft, getestet oder 

genesen – ohne einen entsprechenden Nachweis ist die Teilnahme nicht möglich. 

Personen ohne Nachweis können sich vor Ort mit einem zugelassenen Antigen-

Schnelltest unter Aufsicht selbst testen und erhalten im Anschluss Zugang. 

- Es besteht eine generelle Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Maske) im Gebäude 

bis zum Erreichen des zugewiesenen Sitzplatzes; am Platz kann die Maske abgelegt 

werden. 

- Es erfolgt eine Einzelplatzbestuhlung gemäß den erforderlichen Mindestabständen. 

- Der Aufenthalt in der Aula der Grundschule beschränkt sich auf die Versammlungszeit. 

- Er erfolgt ein regelmäßiges Lüften der Aula. 

- Die gemeinsame Nutzung von Materialien wird vermieden, es werden ausreichend 

Kugelschreiber etc. für sämtliche Besucher zur Verfügung gestellt. 

- Getränke werden in versiegelten Flaschen personalisiert ausgegeben (keine Gläser). 

- Das Hygienekonzept wird vor der Versammlung auf der Homepage des Vereins 

veröffentlicht; entsprechende Hinweise sind mit der Einladung veröffentlicht worden. 

- Im Falle einer Infektion erfolgt die Meldung an das Gesundheitsamt durch die betroffene 

Person selbst. Auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt die vorliegenden Daten der 

Teilnehmenden der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellt. 

 


